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Betrifft: 

Schlinge für Körperbehinderte RWK Sportjahr 2016/2017 

 

Regelung für das RWK Sportjahr 2016-2017 nach RWK Ordnung 

 

Liebe Sportfreunde, 

nach dem Problem der Genehmigung „Pendelschnur“ wird es in Bayern für die 
laufende Runde folgende Regelung geben: 

BSSB-Pässe mit den entsprechenden Einträgen haben weiterhin Gültigkeit. 

SH2/AB2 Sportler mit dem neuen Behindertenausweis des Schützenbundes 

„ohne“ Genehmigung der Schlinge, jedoch mit Eintrag „Federbock“, haben in  

der nunbereits laufende Runde, wenn nach der RWK Ordnung des BSSB  

geschossen wird, das Recht mit der Schlinge nach Sportordnung zu schießen. 

 

 

gez.        Karl‐Heinz Gegner 
   1.Landessportleiter 


